
BETRIEBSVEREINBARUNG

zur ARBEITSZEIT gemäß § 3 Abs. 3 und 4, § 4 KA-AZG
der nach dem UG 2002 ab 1. Jänner 2004 aufgenommenen und als Ärzte/innen
oder Zahnärzte/-ärztinnen im Klinischen Bereich der Medizinischen Universität

Innsbruck verwendeten Arbeitnehmer/innen

abgeschlossen zwischen

der Medizinischen Universität Innsbruck als Arbeitgeber,
vertreten durch Frau Vizerektorin Ao. Univ.-Prof. Dr. Margarethe Hochleitner,

und
dem Betriebsrat für das wissenschaftliche der Medizinischen Universität Innsbruck

(135 Abs. 4 UG 2002)
im Einvernehmen mit den Vertreter/innen der im Klinischen Bereich der

Medizinischen Universität Innsbruck tätigen Ärzte/innen und Zahnärzte/-innen
(34 UG 2002, § 3 Abs. 3 KA-AZG)

Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen dieser Betriebsvereinbarung sind:

o das Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG), BGB!. 1974/22 Ld.g.F.

o das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG), BGB!. 11997/8 Ld.g.F.

o das Arbeitsruhegesetz (ARG), BGB!. 1983/144 Ld.g.F.,

o das Angestelltengesetz 1921 (AngG), BGB!. 292/1921/292 Ld.g.F.,

o das Universitätsgesetz 2002 (UG) , BGB!. 12002/120 Ld.g.F. und

o der Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer/innen der Universitäten.

Geltungsbereich

§ 1 Die Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung gelten:

1. räumlich für den Klinischen Bereich der Medizinischen Universität Innsbruck,

2. persönlich für alle Arbeitnehmer/innen nach dem AngG, die in ärztlicher oder
zahnärztlicher Verwendung im Klinischen Bereich der Medizinischen
Universität Innsbruck tätig sind und die dem Anwendungsbereich des KA-AZG
unterliegen.

Geltungsdauer

§ 3 Diese Betriebsvereinbarung tritt mit 1. Oktober in Kraft und ist mit 31. Dezember 2009
befristet.




